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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Alois Gmür (cvp, SZ) beabsichtigte im Frühjahr 2018 in einer Motion, durch eine
Anpassung der Gebührenverordnung sicherzustellen, dass das Kostendeckungsprinzip
und das Äquivalenzprinzip zukünftig bei der Gebührenfestlegungen auf Bundesebene
hinreichend berücksichtigt werden und der Preisüberwacher regelmässig und
rechtzeitig angehört wird. Gemäss dem Kostendeckungsprinzip darf der Gesamtertrag
die Gesamtkosten nicht (stark) übersteigen, das Äquivalenzprinzip verlangt, dass die
Gebührenhöhe im Einzelfall den Wert der Leistung widerspiegelt. Nachdem der
Bundesrat in seiner Antwort zu einer Interpellation Gmür (Ip. 17.4283) zu demselben
Thema den Handlungsbedarf anerkannt und die Prüfung einer aktiveren Einbindung des
Preisüberwachers angekündigt habe, soll die Motion nun für eine umgehende
Umsetzung dieses Vorhabens sorgen. Der Bundesrat erklärte, dass der Preisüberwacher
die Gebührenverordnungen bereits kontrollieren könne, die kurzfristigen Fristen in der
Ämterkonsultation aber eine vertiefte Überprüfung verunmöglichten. Da er eine
explizite Anhörungspflicht des Preisüberwachers als sinnvoll erachte, beantragte er die
Annahme der Motion. Diesem Antrag folgte der Nationalrat in der Sommersession 2018
stillschweigend. 1

MOTION
DATUM: 15.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2018 folgte der Ständerat dem Nationalrat und der Empfehlung
seiner Finanzkommission und nahm die Motion zur Anpassung der
Gebührenverordnung stillschweigend an. Somit wird der Bundesrat eine neue Regelung
verankern, welche die Anhörungspflicht des Preisüberwachers bereits während der
Vorbereitung von Anträgen zur Festlegung oder Änderung von Gebühren festschreibt.
Dadurch soll dieser genügend Zeit erhalten, die Angemessenheit der Gebühren zu
prüfen. 2

MOTION
DATUM: 03.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2018, S. 1153
2) AB SR, 2018, S. 916; Bericht FK-SR vom 15.11.18
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